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WAHLAUSSCHUSS 
für die Wahlen zu 
dem Senat, 
den Fachbereichsräten, 
der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und 
der oder dem Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung 
 

WAHLANKÜNDIGUNG 
 

 Online-Wahlen 
23.03.2026 – 27.03.2026 

 

                                         
06.03.2026 
 

  
Der Wahlausschuss kündigt gemäß § 15 Wahlordnung der Folkwang Universität der Künste die  

Online-Wahl  
der studentischen Vertreter*innen in  

dem Senat und den Fachbereichsräten 
 

für die einjährige Amtszeit ab 01.04.2026 

an. 
 
Vom 23.03.2026 bis 27.03.2026 finden die Hochschulwahlen der Folkwang Universität der Künste statt, bei der 
die Statusgruppe der Studierenden ihre Vertreter*innen im Senat und Fachbereichsrat wählen. Die Studierenden 
wählen außerdem die Mitglieder des Studierendenparlaments für die Amtszeit ab 01.04.2026. 
 
Die Online-Wahl findet in der Zeit vom 0.00.00 Uhr am 23.03.2026 bis 23.59.59 Uhr am 27.03.2026 statt. 
 
Wer aufgrund mangelnder technischer Ausstattung nicht in der Lage ist, die Wahl online durchzuführen, kann 
im Notwahlraum R1.01 (Rektoratsgebäude, 1. OG) wählen. Er ist im Wahlzeitraum vom 23.03.2026 bis 
27.03.2026 geöffnet. Für die Nutzung des Notwahlraums ist die vorherige Anmeldung unter 0201/4903-201 
oder office-rektorat@folkwang-uni.de (Nina Marsiglia) erforderlich.  
 

REGELUNGEN FÜR DIE STIMMABGABE 
 

Der Link zur Online-Wahl wird Ihnen per E-Mail an Ihre im Wählerverzeichnis hinterlegte Folkwang 
E-Mail-Adresse zugestellt. In dieser E-Mail finden Sie auch die pseudonymisierten Zugangsdaten zum 
Online-Wahlraum. 

mailto:office-rektorat@folkwang-uni.de
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Grundsätzlich werden Kandidat*innen bei den Hochschulwahlen nach den Grundsätzen der personalisierten 
Verhältniswahl (bei mehreren Listen) oder nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (bei nur einer Liste) ge-
wählt. 
Die personalisierte Verhältniswahl wird aufgrund von (Wahlvorschlags-)Listen durchgeführt. Mit der Entschei-
dung für ein*e Kandidat*in einer Liste wird zugleich auch die Liste insgesamt gewählt. 
Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) ist zu wählen, wenn je Wahl und Gruppe nur eine 
Liste eingegangen oder wenn nur ein*e Vertreter*in einer Gruppe zu wählen ist. Bei der Mehrheitswahl in einer 
Gruppe hat die*der Wahlberechtigte je Wahl so viele Stimmen wie Sitze auf die Gruppe entfallen. 
 
Folgende Wahlvorschläge wurden vom Wahlausschuss in seiner Sitzung am 13.02.2026 und im Umlaufverfah-
ren von 06.03.2026 zugelassen: 
 
 

Wahlen zum Senat 
 

Gruppe der Studierenden 
(Es findet eine Mehrheitswahl statt, jede*r Wähler*in hat maximal 6 Stimmen) 
 
1. Franziska Raab FB 3 4. Annika Reinhard FB 4 

2. Greta Philipp Gottschalk FB 1 5. Fanni Kühn FB 1 

3. Ruben Philipp Gottschalk FB 1 6. -  

 
 

Wahlen zu den Fachbereichsräten 
A. Fachbereich 1 

 
Gruppe der Studierenden 
(Es findet eine Mehrheitswahl statt, jede*r Wähler*in hat maximal 2 Stimmen) 
 

1. - 2. - 

 
 

B. Fachbereich 2 
 

Gruppe der Studierenden 
(Es findet eine Mehrheitswahl statt, jede*r Wähler*in hat maximal 2 Stimmen) 
 

1. Jonas Dirks 2. - 
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C. Fachbereich 3 
 
Gruppe der Studierenden 
(Es findet eine Mehrheitswahl statt, jede*r Wähler*in hat maximal 2 Stimmen) 
 

1. Stefan Reinhardt 3.  Clemens Knors 

2. Franziska Raab 4. Johannes (Jogi) Walter 

 
 

D. Fachbereich 4 
 

1. Gruppe der Studierenden 
(Es findet eine Mehrheitswahl statt, jede*r Wähler*in hat maximal 2 Stimmen) 
 

1. Katharina Kondarev  

 
 
 

 
 
 
Essen, den 06.03.2026 
 
gez. Christian Renno          
(Wahlleiter)  
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